
Gemeinde Dermbach 
Ortsteilrat Stadtlengsfeld 

Beschluss 
betreffend 

Empfehlung zur Ergänzung der „Satzung für die Benutzung der öffentlichen Ein­
richtungen der Stadt Stadtlengsfeld". 

Sachverhalt: 

In der Satzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt Stadtlengs­
feld vom 20.12.2007 ist in §2 die Zweckbestimmung u.a. zur Nutzung der Feldatalhalle 
festgelegt. In Abs. 3 ist geregelt, dass die öffentlichen Einrichtungen u.a. für politische 
Veranstaltungen zur Verfügung stehen. 

Mit dieser Initiative sollen politische Auftritte, gleich welcher Couleur, in der Feldatal­
halle vermieden werden. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages 
hat in einer Sachstandsmitteilung am 13.11.2018 (Aktenzeichen: WO 3 - 3000 -
393/18) dargelegt, dass politische Veranstaltungen in öffentlichen Einrichtungen aus­
geschlossen werden können. So hat auch die Stadt Bad Salzungen in ihrer Mitbenut­
zungsordnung für alle städtischen Gebäude und Räumlichkeiten vom 12.06.2023 für 
den großen Teil seiner Einrichtungen ein politisches Nutzungsverbot festgelegt. 

Die Nutzung der Feldatalhalle insbesondere für überregionale politische Veranstaltun­
gen stellt den Ortsteil Stadtlengsfeld vor hohen sicherheits- und ordnungsrechtlichen 
Herausforderungen. Darüber hinaus ist zu befürchten, dass solche Veranstaltungen 
dem Ansehen von Stadtlengsfeld schaden - Stadtlengsfeld ist kein politisches Zent­
rum, sondern ein beschaulicher Erholungsort. Letztlich widerspricht es dem ursprüng­
lichen Widmungsgedanken, Einrichtungen seinen Bürgerinnen und Bürgern zur Ver­
fügung zu stellen. Der Ortsteil möchte sich auch bewusst unpolitisch und weltoffen 
darstellen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Ortsteilrat Stadtlengsfeld beschließt, 

dem Gemeinderat der Gemeinde Dermbach zu empfehlen, in §2 Nr. 3 der „Sat­
zung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt Stadtlengsfeld" 
das Wort „politische" zu streichen und in Nr. 4 als Unterpunkt ,,[Ausgeschlossen 
sind Veranstaltungen, die] politische Zwecke verfolgen" einzufügen. 



Feststellungen: 

Nach § 38 ThürKO waren keine Ortsteilratsmitglieder von den Beratungen und der 
Abstimmung ausgeschlossen. 

Der Beschluss wurde .. . Abstimmungsverhalten: 

im Wortlaut des Beschlussvorschlages gefasst. Anzahl Ortsteilräte: 7 

mit eingearbeiteten Änderungen beschlossen. 
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Andreas Kuropka, Ortsteilbürgermeister 


